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Fragen aus der Praxis | Management M

Bei tiber 2,10 m breiten Arbeitsanhdngern
sind zwei von vorne (weisse) und zwei von
hinten (rote) sichtbare Markierlichter
erforderlich.

lichter und zwei von hinten sichtbare rote
Markierlichter anzubringen. Die hinteren
Markierlichter konnen die vorderen erset-
zen, wenn sie von vorne sichtbar sind.
Uber 7,00m lange Arbeitsanhanger ben-
tigen entweder maoglichst weit hinten
beidseits je ein weisses und von vorne
sichtbares Markierlicht oder — als Alterna-
tive — je zwei rote oder gelbe Markierlich-
ter, die von vorne gemessen weniger als
3m und von hinten gemessen unter 1m
seitlich angebracht werden durfen.

Die Vorschriften beziehen sich auf alle ab
1.Januar 2011 konstruierten und in Verkehr
wemes  gesetzten Arbeitsanhdnger. Arbeitsanhan-
ger, die vor dem 1.Januar 2011 hergestellt
wurden, hatten gemass einer Ubergangs-
bestimmung vor dem 1.Januar 2013 ent-
sprechend nachgeristet werden mussen.

Uber 2,10m breite oder iiber 7m lange Arbeitsanhidnger miissen bei Strassenfahrten mit
Markierlichtern ausgeriistet sein. Bilder: BUL

Arbeitsanhanger —
was ist zu beachten?

Wer sich mit oftmals schweren oder breiten Fahrzeugen
sicher und vor allem korrekt auf der Strasse bewegen
will, bendtigt nicht nur fahrerisches Kénnen, sondern
braucht auch einiges Wissen liber die Vorschriften in
verschiedenen Bereichen des heutigen Strassenverkehrs.
Was gilt fiir Arbeitsanhanger?

Schutzvorkehrungen

Gemass Art.58 der Verkehrsregelnver-
ordnung VRV sind vorstehende Teile zu
schitzen und mit Wimpeln oder Tafeln,
nachts und bei ungunstiger Witterung
mit Licht oder Rlckstrahlern (nach vorne
weiss, nach hinten rot), zu kennzeichnen,
im Wortlaut: «Bestandteile, also Arbeits-
gerate oder Ladestlcke, die bei Zusam-
menstoéssen gefahrlich werden kénnten,
namentlich wegen Spitzen, Schneiden
oder Kanten, mussen mit Schutzvorrich-
tungen versehen werden.» Solche Rick-
strahler dirfen sich hochstens 90 cm tber
dem Boden befinden. H

Urs Rentsch und Dominik Senn

Der Arbeitsanhénger ist — wie der Name  Vorschriften

sagt — ein Gerat zum Arbeiten. Als Bei-
spiele seien Ballenpressen, Ballenwickler,
Kartoffel- und Rubenvollernter sowie
die gezogenen Mahwerke, Kreiselheuer
und -schwader genannt. Fur alle gilt ge-
mass Art.22 der Verordnung Uber die
technischen Anforderungen an Strassen-
fahrzeuge VTS: Warentransporte mit
diesen Geraten sind verboten (beispiels-
weise Ballen in der Rundballenpresse
oder im Wickler mitzufthren).

Arbeitsanhanger, deren Hochstbreite un-
ter 2,55m liegt und die nur eine Geschwin-
digkeit von 30km/h erreichen, bendétigen
kein Kontrollschild. Fir Breiten ab 2,55m bis
3,50m sind eine Ausnahmebewilligung und
ein braunes Kontrollschild erforderlich. Sind
Arbeitsanhdnger breiter als 2,70m und lan-
ger als 7,00m, mussen sie bei Strassenfahr-
ten mit Markierlichtern ausgeristet sein. Bei
Uber 2,1m breiten Arbeitsanhdngern sind
zwei von vorne sichtbare weisse Markier-

Wo driickt der Schuh?

Was beschaftigt Sektionsmitglieder des
Schweizerischen Verbandes fiir Land-
technik am meisten? Wo drtickt der
Schuh? Welchen Hauptproblemen sieht
man sich in der Praxis ausgesetzt? In
dieser lose erscheinenden Serie behan-
delt die Schweizer Landtechnik solche
Anliegen aus der Praxis, wie sie laufend
an den Bereich Weiterbildung und Bera-
tung des SVLT herangetragen werden.

6/7 2017 Schweizer Landtechnik

45



	Arbeitsanhänger : was ist zu beachten?

